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	Unterbezirk Ruhr-Mitte



Praktikumsvertrag




Zwischen der Firma/dem Betrieb,	dem Bildungsträger

	bobeq gGmbH
	


und dem/der Praktikant*in





Berufsfeld:		

Fachanleiter*in: 			

Inhalte: 			


wird nachstehender Vertrag zur Ableistung eines unentgeltlichen Betriebspraktikums geschlossen:
			

§ 1 Dauer des Praktikums/Arbeitszeit
Das Praktikum beginnt am 	 und endet nach Vereinbarung zwischen Praktikumsbetrieb und Bildungsträger zum 	 .
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 	 Stunden.

§ 2 Pflichten des Praktikumsbetriebes
Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich:

(1) Den/die Praktikant*in berusfeldbezogen einzusetzen und ihn/sie gemäß den Erfordernissen des Berufsfeldes zu unterweisen.
(2) Auf die Eignung des/der Praktikant*in für das Berufsfeld zu achten und gegebenenfalls mit ihm/ihr und dem Bildungsträger über die Zweckmäßigkeit der Fortsetzung des Praktikums zu sprechen.
(3) Auf die Einhaltung der vereinbarten Arbeitszeit zu achten und die Anwesenheitsliste mit den Fehlzeiten des/der Praktikant*in an die bobeq gGmbH zu senden oder zu faxen.
(4) Die bobeq gGmbH bei Fernbleiben des/der Praktikant*in unverzüglich am ersten Tag zu benachrichtigen.
(5) Den/die Praktikant*in für die Tage des ihm/ihr zugewiesenen Unterrichts bei der bobeq gGmbH freizustellen.


Zuständig für die Betreuung des/der Praktikant*in im Betrieb ist:

Name: 	

Telefon-Nr.:		Fax-Nr.:	

E-Mail: 		


§ 3 Pflichten des/der Praktikant*in

Der/die Praktikant*in verpflichtet sich:

(1) Die o. g. vereinbarte Arbeitszeit einzuhalten.
(2) Den Anweisungen des/der zuständigen Unterweiser*in Folge zu leisten.
(3) Alle ihm/ihr gebotenen Qualifizierungsmöglichkeiten wahrzunehmen.
(4) Die ihm/ihr übertragenen Aufgaben und Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft auszuführen.
(5) Die Betriebsordnung, die Werkstattordnung und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sowie Werkzeuge, Geräte und Werkstoffe sorgsam zu behandeln.
(6) Die Interessen des Betriebes zu beachten und über Betriebsvorgänge Stillschweigen zu bewahren.
(7) Bei Fernbleiben den Betrieb unverzüglich am ersten Tag zu benachrichtigen, bei Erkrankungen spätestens am dritten Tage eine ärztliche Bescheinigung bei der bobeq gGmbH einzureichen.
(8) Auf Grundlage seiner/ihrer Qualifikation und Einstellung einen erfolgreichen Abschluss des Praktikums zu gewährleisten.
(9) Während der Dauer des Praktikums an dem ihm/ihr zugewiesenen Unterricht bei der bobeq gGmbH teilzunehmen.
(10) Während der Dauer des Praktikums in der Regel keinen Urlaub zu nehmen.

§ 4 Pflichten des Bildungsträgers

Der Bildungsträger verpflichtet sich:

(1) Regelmäßigen Kontakt zum Praktikumsbetrieb zu halten.
(2) Den/die Praktikant*in während der Praktikumszeit zu betreuen.
(3) Bei auftretenden Problemen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Praktikumsbetrieb und dem/der Praktikant*in helfend einzugreifen.
(4) Bei Nichteignung des/der Praktikant*in das Praktikum in Absprache mit dem Praktikumsbetrieb vorzeitig zu beenden.
(5) Nach Beendigung des Praktikums ein Abschlussgespräch sowohl mit dem Praktikumsbetrieb als auch mit dem/der Praktikant*in über Erfolg/Misserfolg zu führen.

Ansprechpartner seitens der Bildungsträger für die Dauer des Praktikums ist:

Name: 	

Telefon-Nr.:		Fax-Nr.:	

E-Mail: 		


§ 5 Zeugnis

Nach Beendigung oder Auflösung stellt der Praktikumsbetrieb eine Bescheinigung und eine Beurteilung aus.

§ 6 Versicherungsschutz

Der/die Praktikan*in ist während der Gesamtdauer der Maßnahme über die Unfallversicherung des Trägers bobeq gGmbH versichert.







				
Praktikant*in		Firma/Betrieb





				
ggf. Erziehungsberechtigte/r			Bildungsträger
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